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Die Burg im Mittelpunkt  
des adeligen Unternehmertums*

Im Jahre 1954 hat Felix Halmer, ein Pionier der 
Burgenforschung in Niederösterreich, in Basel ei-
nen Vortrag mit dem Titel „Die Stellung der Burg 
im Raum“ gehalten1. Halmer gehört somit zu den 
ersten, die auf die multifunktionale Bedeutung der 
Burg – außerhalb militärischer Aufgaben – hinge-
wiesen und die eminente Rolle der Burg in der 
mittelalterlichen Landschaftsgestaltung erkannt 
haben. Mit den Stichworten Urbarisierung, Ver-
kehrserschließung, Rohstoffgewinnung, handwerk-
liche und landwirtschaftliche Produktion hat Hal-
mer der Burgenforschung den Weg gewiesen, der 
letztendlich zum ganzheitlichen Verständnis des 
Phänomens Burg geführt hat. Halmers etwas star-
ke Gewichtung des Aufgabenbereichs der Landes-
verteidigung ist vermutlich aus der unruhigen 
Grenzlage Niederösterreichs heraus zu erklären 
und hat für andere Regionen des Abendlandes bzw. 
des Heiligen Römischen Reiches2 kaum Gültigkeit. 
Das erinnert an die oft zu wenig beachtete Tatsache, 
dass im europäischen Großraum zwar – neben lo-
kalen Sonderformen und Zeitverschiebungen – vie-
le bautypologische Übereinstimmungen bestehen, 
aber funktionstypologisch große Unterschiede zu 
beobachten sind3.
Aus diesem Grunde dürfen die in den nachstehen-
den Ausführungen vorgestellten Beispiele und 
Aussagen, die sich mehrheitlich auf das Gebiet der 
heutigen Schweiz mit ihren zahlreichen grundherr-
schaftlichen Kleinburgen beziehen, nicht beliebig 
auf andere Regionen, etwa auf die Länder von Cas-
trum Bene oder auf die westeuropäischen König-
reiche, wie Frankreich, England, Spanien und Dä-
nemark, übertragen werden4.

Das landläufige Bild, das die Burg als umkämpften, 
von Angreifern bedrohten Wehrbau zeigt und da-
mit einen von Kriegslärm erfüllten Alltag vorspie-
gelt, weckt völlig falsche Vorstellungen über das 
Leben auf einer durchschnittlichen Adelsburg5. Der 
tägliche Kampf richtete sich allenfalls in seltenen 
Ausnahmefällen gegen äußere Feinde, in der Regel 
aber gegen die winterliche Kälte, die Langeweile 
und das Ungeziefer6.
Die neuere Burgenforschung hat den schlüssigen 
Nachweis erbracht, dass es sich bei den Wehrele-
menten einer Burg, den Zinnen, Erkern, befestigten 
Toren oder hochragenden Türmen um sichtbare 
Macht-, Status- und Herrschaftssymbole handelt, 
die aber – mindestens bis zum Ausgang des Mittel-
alters – auch der konkreten Verteidigung im Falle 
einer Fehde dienten7. Allerdings sollten an diese 
Verteidigungseinrichtungen keine taktischen oder 
gar strategischen Begriffe moderner Kriegführung 
herangetragen werden. Angriffe auf Burgen  – 
Handstreiche oder Belagerungen – erfolgten nicht 
zum Erreichen eines taktischen Vorteils, wie die 
Ausschaltung eines Bunkers im Zweiten Weltkrieg, 
sondern zum Zweck einer gewaltsamen Aneignung 
der an eine Burg gebundenen Güter und Rechte 
oder als Strafmaßnahme, etwa wegen Verletzung 
des Landfriedens. Somit bleibt auch unklar, was 
die konkreten Aufgaben einer sogenannten „Grenz-
burg“ gewesen sind (Abb. 1). In ihrer Funktion sind 
mittelalterliche „Grenzburgen“ jedenfalls weder 
mit den Limesbefestigungen der spätrömischen 
Kaiserzeit noch mit den Festungsgürteln Vaubans 
um 1700 zu vergleichen8. 
Bei der Frage nach der Bedeutung der Burg für die 
Landschaftsgestaltung ist somit nur bedingt von 
militärischen Aspekten auszugehen9. Wesentlich 
erscheint dagegen die Rolle der Burg als rechtlicher 
Mittelpunkt eines heterogenen Güterkomplexes 
von unterschiedlicher Größe und Struktur, als Kern 
eines raumerfassenden Systems von Nutzungsrech-
ten, Personalverbänden, Gerichtsbefugnissen und 
Einnahmequellen.
Beim unvoreingenommenen Hinterfragen der mi-
litärischen Funktionen müssen bereits die Boden-
funde, die bei Ausgrabungen auf Burgen zum Vor-
schein kommen, zur Vorsicht gegenüber einer 
Überbewertung militärischer Aufgaben mahnen10. 
Waffenstücke gehören zu den Seltenheiten, sicher 
auch wegen ihres hohen ideellen und materiellen 
Wertes. Helme, Harnische, Schwerter etc. landeten 
nicht wie zerbrochenes Geschirr, Reste von Huf-
beschlag oder Tierknochen aus Küche und Tafel 

Abb. 1. Talsperre von Castel-
mur (Graubünden). Angelegt 
in einem felsigen Engnis, 
markierten Burg und 
Sperrmauer die Südgrenze 
des Bistums Chur im Bergell 
(Foto: Adrian Michael, 2009; 
https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Castelmur_Tal-
sperre_nördlich.jpg).
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auf der „Müllhalde“ einer Burg11. Bei den unter den 
Waffenfunden noch am häufigsten auftretenden 
Pfeil- und Armbrustbolzen ist zu bedenken, dass 
diese auch als Zeugnisse für die von den Burgen 
aus rege betriebene Pirschjagd gedeutet werden 
können. Im Gegensatz zu den insgesamt raren Waf-
fenstücken treten bei Grabungen außer Objekten 
des adligen Haushalts in Küche und Kammer re-
gelmäßig und in auffallender Vielfalt Geräte für 
landwirtschaftliche und handwerkliche Arbeiten 
auf12. So sind etwa Hämmer mit und ohne Geißfuß, 
Zangen, Hobeleisen, Feilen, Bohrer, Scheren, Zieh-
klingen, Sattlermesser, Gussformen oder  – als 
Zeugnisse weiblicher Arbeit – Spinnwirtel belegt13. 
Unter den Geräten für landwirtschaftliche Tätig-
keiten figurieren gezähnte Getreidesicheln, Klin-
gen von Sensen zum Mähen von Gras, ferner frag-
mentierte Hacken, Heu- oder Mistgabeln sowie 
Viehschellen. Äxte, Spaltkeile (Weggen) und Ket-
tenkeile (Gunten) fanden beim Holzschlag im Wald 
Verwendung14 (Abb. 2 und 3).
Die Frage, ob mit allen diesen Geräten für den Ei-
genbedarf im Sinne der Hauswirtschaft oder für 
den Markt gearbeitet und produziert worden ist, 
muss in jedem Einzelfall hinterfragt werden und 
ist ohne stützende Schriftquellen kaum schlüssig 
zu beantworten. Beide Möglichkeiten sind belegt. 
Alle diese Geräte, zu denen sich übrigens noch ge-
werbliche Einrichtungen, Halbfabrikate und Werk-
abfälle gesellen15, liefern den schlüssigen Beweis, 
dass auf den Burgen mannigfaltige Tätigkeiten 
ausgeübt worden sind. Wer von den Bewohnern 
sich mit diesen Arbeiten beschäftigt hat, ist den 
archäologischen Funden allerdings nicht zu ent-
nehmen (Abb. 4).16

Eine Burg, auf der so viele verschiedenartige Ge-
werbe betrieben worden sind, muss sich in einem 
raumerfassenden Beziehungsnetz erhoben haben, 
in einem Konglomerat, das sich aus land- und forst-
wirtschaftlich genutztem Land, aus Personenver-
bänden von Werktätigen sowie aus herrschaftli-
chen Rechten und Pflichten zusammengesetzt hat. 
Ob ein solcher Komplex als Lehen vergeben war 

oder Eigengut (Allod) gebildet hat, übte auf seine 
innere Struktur kaum Einfluss aus. Nicht zu über-
sehen sind die an manchen Burgen haftenden Rech-
te an der Ausbeutung von Bodenschätzen, nament-
lich von Eisenerz, von Silber-, Gold- und anderen 
Metallvorkommen17. Dass die Einrichtungen für die 
Verarbeitung von Erzen oder Rohmetall, etwa 
Schmelzöfen, innerhalb eines Burgareals auftreten 
können, unterstreicht die enge Bindung zwischen 
Burg und Bergbau18. Auch die zu einer Burg gehö-
rigen Jagdrechte sind in diesem Zusammenhang zu 
nennen. Diente doch die nach verschiedenen Me-
thoden betriebene Jagd nicht nur dem adligen Zeit-
vertreib, sondern auch der Gewinnung wichtiger 
Rohstoffe, wie Pelzen und Hirschgeweih19. So lässt 
sich zusammenfassend festhalten, dass eine Burg 
nie in einer autonomen Verfassung existierte, son-
dern in einem abhängigen, buntscheckigen, topo-
grafisch keineswegs immer geschlossenen Umfeld 
von unterschiedlichem Wert und Umfang.
Dieses Umfeld darf man sich nicht als statisches, 
fest gefügtes Gebilde vorstellen. Es ist laufend allen 
möglichen Veränderungen unterworfen, durch An- 
und Verkäufe von Einzelteilen, durch Umwandlun-
gen des Rechtsstatus, durch Aufwertungen dank 
Innovationen und durch Wertverluste infolge einer 
Verschlechterung der Böden oder kriegerischer 
Verwüstungen20. Im Spätmittelalter zeigen sich 
deutliche Tendenzen zur Fusion kleinerer Herr-
schaftskomplexe21. Es kann nicht erstaunen, dass 
der Burg auch eine zentrale Rolle in jenem mittel-
alterlichen Prozess zugefallen ist, der Europas Ant-
litz in weiten Teilen umgestaltet hat: Ausgelöst 
durch ein stetes Bevölkerungswachstum seit der 
Karolingerzeit, entstand ein ungeheurer Landhun-
ger. Dieser löste verschiedene Ereignisse aus, so die 
bekannte deutsche Ostkolonisation. Von dieser soll 
hier allerdings nicht die Rede sein, auch wenn die 
Frage im Raum steht, inwieweit sie mit dem Burgen-
bau in den Kolonisationszonen zusammenhängt22.
Angesprochen ist hier vielmehr der Landesausbau, 
auch als Binnenkolonisation bezeichnet. Dieser Pro-
zess erfasste im Hochmittelalter die großen, noch 

Abb. 2. Landwirtschaft-
liche Geräte aus der 
Burgstelle Schiedberg 
(Graubünden). Bei Nr. E61 
handelt es sich um eine 
sogenannte Reuthaue.

Abb. 3. Geräte der Waldwirt-
schaft. E 90 und E 92 Äxte 
aus Schiedberg (Graubün-
den), Nr. 139 Kettenkeil 
aus Mülenen (Schwyz) 
(aus: Werner Meyer, 
Die Ausgrabungen der 
Burgruine Schiedberg. In: 
Maria-Laetizia Boscardin/
Werner Meyer, Burgenfor-
schung in Graubünden. 
Berichte über die Forschun-
gen auf den Burgruinen 
Fracstein und Schiedberg, 
[SBKAM 4], Olten 1977).
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wenig besiedelten Wald- und Sumpfzonen des 
Abendlandes und verwandelte diese durch mühe-
volles Roden und Entwässern in Kultur- und Sied-
lungsland23. Das von den Bauern bei ihrer Ro-
dungsarbeit neben der Axt hauptsächlich verwen-
dete Werkzeug, die Reuthaue, mit der man Wurzel-
werk ausgraben oder Steine und Baumstämme 
wegräumen konnte, hat das mittelalterliche 
Abendland deutlicher verändert als Schwert oder 
Armbrust24 (Abb. 5).
Im Zusammenhang mit der Rodungstätigkeit ent-
stand ein eigenes Recht, das sogenannte Kolonis-
tenrecht25. Dieses verlieh den genossenschaftlich 
organisierten Rodungsbauern einen Anspruch auf 
Selbstverwaltung unter landesherrlicher oder kö-
niglicher Kontrolle. Adelige Grundherren jedoch, 
die als Unternehmer ihren Besitzstand durch Ro-
dungen erweiterten, legten das Kolonistenrecht zu 
ihren Gunsten aus, indem sie das von ihren Unter-
tanen neu erschlossene Land (novale) als Eigengut 
betrachteten. Das führte immer wieder zu Streitig-
keiten zwischen Klöstern und deren Kastvögten, 
die auf gerodetem Klostergut Burgen errichteten, 
oder zwischen rodenden Kleinadligen und Landes-
herren, die Anspruch auf unkultiviertes „Nie-
mandsland“ erhoben26. Dass der Autonomiestatus 

gerodeten Landes nur selten aufrechterhalten wer-
den konnte, sondern über kurz oder lang in der 
Lehnsabhängigkeit von einem Landesherrn endete, 
sei hier am Rande vermerkt.
Im Altsiedelland ersetzen die Burgen des grund-
herrlichen Kleinadels die frühmittelalterlichen 
Ding- oder Fronhöfe (lat. curtes), teils indem der alte 
Hof durch massive Neubauten in eine Burg verwan-
delt wird (Abb. 6)27, teils indem abseits der Dorfsied-
lungen auf geeignetem, wenn möglich erhöhtem 
Gelände eine Burg errichtet wird, in welche die 
herrschaftliche Zentrumsfunktion des alten Hofes 
verlagert wird (Abb. 7)28. Im Novale (in neu erschlos-
senem Land) dagegen entstehen nun „aus wilder 
Wurzel“ neue Burgen, die zum Mittelpunkt des 
grundherrlichen Güterkomplexes werden. Wenn 
von Adelsgeschlechtern mit landesherrlichen An-
sprüchen Rodungen in größerem Ausmaß veran-
lasst werden, können auf dem Novale auch Burgen 
mit Residenzcharakter entstehen. Ihre Funktion 
als landesherrliche Machtzentren behaupten sie 
allerdings nur, wenn der Residenzbetrieb  – die 
fürstliche Hofhaltung  – durch eine ökonomisch 
leistungsfähige Stadt in unmittelbarer Nähe ge-
stützt wird29. Die isoliert gelegene Habsburg, um 
ein bekanntes Gegenbeispiel zu nennen, hat schon 
im Verlaufe des 13. Jahrhunderts ihre Bedeutung 
als landesherrliche Residenz verloren30.
Angesichts der zahlreichen, variabel gestalteten 
und dimensionierten Burgen im „Novalland“ wird 
man den Begriff der Rodungsburg nicht bautypolo-
gisch auslegen dürfen. Der Terminus gilt vielmehr 
für einen Funktionstypus, dessen Charakteristi-
kum darin besteht, den herrschaftlichen Mittel-
punkt in neu gerodetem Land zu bilden.
Rodungsburgen tragen nicht selten einen auf den 
Landesausbau bezogenen Namen, wie die Beispie-
le Wildenstein (Kt. Basel-Landschaft; Abb. 7), 
Schwandiburg (Kt. Bern) oder Rodeneck in Südtirol 
belegen31.
Insgesamt ist das Phänomen der im Zusammen-
hang mit einem herrschaftlichen Rodungsunter-
nehmen errichteten Burg noch schlecht erforscht32. 
Es soll deshalb hier anhand eines eingehend unter-
suchten Beispiels aus dem französisch-schweizeri-
schen Grenzgebiet näher betrachtet werden: Im 
sundgauischen Altsiedelland des südlichen Elsaß 
besteht seit dem Frühmittelalter ein Güterverband, 
der von Curtes aus verwaltet wird. Er ist im Besitz 
einer edelfreien Verwandtschaftsgruppe, von der 
sich um 1000 ein Zweig abspaltet und im kaum 
besiedelten Juratal der Lützel zu roden beginnt. Die 
eingesetzten Bauern legen im Novale ein Dorf an, 
das sie nach dem alten Heimatort Lümswiler nen-
nen. Die adeligen Grundherren aber errichten auf 
einem geeigneten Felssporn eine Burg, die fortan 
den herrschaftlichen, administrativen und rechtli-
chen Mittelpunkt des gesamten Güterkomplexes, 
d. h. des gerodeten Landes und des Besitzes im Alt-
siedelland bildet. Eine Erweiterung der Rodungs-

Abb. 4. Halb- und Fehlfabri-
kate sowie Abfallprodukte 
aus Röhrenknochen und 
Geweihstangen als Zeugen 
gewerblicher Beinschnit-
zerei, gefunden auf der 
Frohburg (Solothurn) (aus: 
Werner Meyer, Die Frohburg. 
Ausgrabungen 1973 – 1977 
[SBKAM 16], Olten 1989).
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zone wird allerdings durch die Kolonisationstätig-
keit des mächtigen, um 1120 in der Nähe gegrün-
deten Zisterzienserklosters Lützel verhindert. Um 
1200 wird die ursprünglich aus Holz errichtete 
Burg repräsentativ mit Mörtelmauerwerk umge-
baut und erhält den modischen Namen Löwenberg. 
Diesen führt fortan auch die Familie, die sich ein 
redendes Wappen, einen goldenen Löwen auf blau-
em Grund, zulegt.33

Rodungsburgen entstanden zwischen dem 11. und 
13. Jahrhundert in den weitläufigen Waldregionen 
des Heiligen Römischen Reiches in großer Zahl. Es 
bildeten sich Rodungsinseln mit einer Burg  – je 
nach Gelände am Rande oder im Zentrum – inmit-
ten unkultivierter Urwälder. In manchen Gegen-
den, etwa im Schwarzwald, im Schweizer Jura oder 
in den Voralpen ist der Kolonisationsdruck so stark 
gewesen, dass er auch marginale Böden erfasste, 
deren Erdreich für eine landwirtschaftliche Nut-
zung rasch verbraucht bzw. deren Erzvorkommen 
bald erschöpft war. Solche Gründungen auf min-
derwertigem Land erwiesen sich längerfristig als 
wirtschaftlich nicht tragfähig und wurden vom 
14. bis 16. Jahrhundert beim spätmittelalterlichen, 
durch verschiedene Faktoren ausgelösten „Burgen-
sterben“ aufgelassen34.
In Bezug auf das zu einer Burg gehörige bzw. von 
einer Burg abhängige Umfeld sind gewisse termi-
nologische Unschärfen zu klären. Jener landwirt-
schaftlich genutzte Umschwung in der unmittelba-
ren Umgebung der Burg, von dieser selbst oder 
einem nahen Versorgungshof aus bewirtschaftet, 
bildet das Burggut, das als fester Bestandteil der 
Burg gilt und deshalb in den Schriftquellen, wenn 
überhaupt, meist nur pauschal erwähnt wird. Der 
übrige Besitzkomplex, der an eine Burg gebunden 
ist und buntscheckig aus Acker-, Gras- und Weide-
land zusammengesetzt ist, das von bäuerlichen 
Untertanen bewirtschaftet wird, ferner aus Müh-
len, Wäldern mit Jagdrechten, aus Gewässern mit 
der Kontrolle über den Fischfang, aus den Rechten 
auf Zoll und Geleit, aus verschiedenen Gerichtsbe-
fugnissen mit Gewaltkompetenzen, vielleicht auch 
aus Bergbaurechten sowie aus dem „Kirchensatz“ 
und weiteren, mit Einkünften verbundenen Rech-
ten – dieser unterschiedlich strukturierte und di-
mensionierte Güterverband lässt sich am einfachs-
ten als „Herrschaft“ (lat. dominium) umschreiben35. 
Meist trägt diese den Namen der übergeordneten 
Burg, was deren administrative und rechtliche Zen-
trumsfunktion deutlich unterstreicht36.
Dass ein wehrhafter Adelssitz, dem nur ein „Burg-
gut“, aber kein herrschaftlicher Besitzkomplex 
angeschlossen ist, nicht als Burg (castrum) anzu-
sprechen sei, sondern als „festes Haus“ (franz. mai-
son forte), bleibt zweifelhaft, denn eine solche ter-
minologische Unterscheidung setzt einschlägige 
Schriftquellen voraus, die für frühe Anlagen des 
10. bis 11. Jahrhunderts weitestgehend fehlen 

(Abb. 8).37 Zudem besteht eine auffallende Diskre-

panz zwischen der baulichen Erscheinung und dem 
zugeordneten Besitzkomplex. Es gibt Kleinburgen, 
die vielleicht aus kaum mehr als einem Turm be-
stehen, aber Mittelpunkte eines größeren Herr-
schaftskomplexes bilden38, und umgekehrt existie-
ren repräsentative, stark befestigte Anlagen, die 
nur mit einem kleinen Burggut ausgestattet sind39. 
Dazu kommt, dass landesherrliche Hoheitsrechte 
nicht zwingend an jene Burgen gebunden sind, auf 
denen die hochadeligen Inhaber residieren. Das gilt 
z. B. für die unter den Begriff der „Landgrafschaft“ 
fallenden, landesherrlichen Kompetenzen40. Ob ein 
befestigter Gebäudekomplex als „Burg“ bezeichnet 
werden soll oder nicht, wird man zweckmäßiger-
weise von der baulichen Gestalt mit wehrhaft-re-
präsentativen Elementen abhängig machen und 
nicht von den zugehörigen – vielleicht nicht einmal 
schriftlich fassbaren – Herrschaftsrechten.
Um auf die Burggüter zurückzukommen, sind – wie 
schon angedeutet  – genaue Beschreibungen des 
Besitzstandes eher selten. Im Altsiedelland gehen 
Burggüter nach der Auflassung einer Burg häufig 

Abb. 5. Rodungstätigkeit 
nach einer Darstellung 
in der Heidelberger 
Handschrift des Sachsen-
spiegels: Rechts wird ein 
Haus gezimmert, in der 
Mitte Wurzelwerk mit der 
Reuthaue entfernt. Links 
überreicht der Grundherr 
dem Anführer der Kolonis-
ten die Urkunde mit der 
rechtlichen Absicherung 
(aus: Lück, Sachsenspiegel 
[wie Anm. 24], S. 105).

Abb. 6. Burgturm Friedau in 
Zizers (Graubünden) (Foto: 
Thomas Bitterli, 2017).
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in den dörflichen Fluren der benachbarten Dörfer 
auf, während sie im Rodungsland, wenn sie nicht 
zusammen mit der Burg preisgegeben werden und 
veröden, vom ehemaligen Versorgungshof aus wei-
ter bewirtschaftet werden, während die Burg selbst 
dem Zerfall überlassen wird41.
Auf den Burggütern überwiegt auch in Agrarzonen 
mit ausgesprochenem Schwergewicht auf Getreide- 
und Rebbau oft die Großviehhaltung mit Milchver-
arbeitung. Man könnte diese Betriebe somit wirt-
schaftlich als Schwaigen (mhd. sweigen, lat. curtes 
armentaria und dgl.) bezeichnen42. Als schönes 
Beispiel soll hier das Burggut der Feste Alt-Wädens-
wil vorgestellt werden43. Diese Burg liegt oberhalb 
des Zürichsees inmitten einer von Getreide- und 
Weinbau dominierten Landwirtschaftsgegend. Das 
Burggut umfasste laut einem Inventar aus dem 
Jahre 1550 Heuwiesen für 14 Kühe, Sommerweiden 
für 36 Kühe, 89 Jucharten Ackerfläche (1 Schweizer 
Juchart bzw. 1 Joch entspricht ca. 36,45 Ar; also 
insgesamt über 30 Hektar) sowie einen großen Ge-
müsegarten (krutgarten). Der Viehbestand umfass-

te 18 Milchkühe, einen Stier, 8 Jungkühe (galtvech), 
6 Kälber, ein Schwein und 8 Zugochsen. Die Milch 
wurde in einer sennhütte verarbeitet, die mit allem 
Gerät ausgestattet war, das für die Herstellung von 
Käse benötigt wurde. Dieser war nicht nur für den 
Eigenbedarf bestimmt, sondern gelangte auch in 
den Verkauf.
Ungeachtet der großen Bedeutung des Bergbaues, 
der Ausübung herrschaftlicher Rechte und landes-
herrlicher Ämter für die Ökonomie der mittelalter-
lichen Führungsschicht, bildete die Landwirtschaft 
den zentralen Faktor der mittelalterlichen Adels-
kultur, und in der Burg vereinigten sich die orga-
nisatorischen und rechtlichen Fäden, die das hete-
rogene, herrschaftliche Gefüge zusammenhielten. 
Otto Brunner, der diese Bindung in seinem Werk 
„Adeliges Landleben und europäischer Geist“ ein-
dringlich geschildert hat44, führt zur Illustration 
die Stelle im sogenannten Seifried Helbling an, in 
der ein Knappe Gespräche der hochadeligen Lan-
desherren in Wien am Hofe Albrechts I. belauscht 
und enttäuscht ist, dass diese sich nicht über die 
Gestalten der Helden- und Artussagen, sondern 
über die Erträge ihrer Felder, Weinberge und Kühe 
und über ihre Politik unterhalten. Unter den Bild-
quellen, welche die Verbindung zwischen Burg und 
Landwirtschaft zeigen, könnten die Miniaturen im 
Stundenbuch des Duc de Berry genannt werden, in 
dem die Monatsbilder je eine Burg zeigen, vor der 
sich bäuerliche Arbeiten abspielen45. Für die Ver-
waltung und Betreuung eines Burggutes und noch 
mehr eines Herrschaftsverbandes bedurfte es ei-
nes gewissen Personalbestandes, auch wenn man 
sich den bürokratischen Aufwand nur als äußerst 
gering vorzustellen hat. Wo diese Leute – Burgvög-
te, Zöllner, Meier, Schreiber und Pfaffen, Kellner, 
Förster, Bannwarte etc. – gehaust haben, wird nur 
selten überliefert. Auf einer grundherrschaftlichen 
Kleinburg hatte wohl nur ein kleiner Teil all dieser 
Bediensteten seinen Wohnsitz46.
Die Bindung von Land an eine Burg sollte indessen 
nicht nur aus ökonomischer Sicht beurteilt werden, 
auch wenn beim zahlreichen, ritterbürtigen Klein-
adel mit seinem bescheidenen Güterbesitz dieser 
Aspekt die Hauptrolle gespielt haben dürfte. Mit 
dem Bau einer Burg und der Aufrichtung eines 
herrschaftlich organisierten Umfeldes wird nicht 
nur sichtbar ein Machtanspruch angekündigt, ein 
Besitzrecht auf besiedeltes Land, sondern auch ein 
weiteres Ausgreifen auf noch unkultiviertes, de 
facto herrenloses Gebiet. So können mit der Errich-
tung von Burgen Grenzzonen abgesteckt oder auch 
Grenzlinien verschoben werden, wobei allerdings 
die grenzbildende Wirkung natürlicher Trennungs-
linien, zu denen etwa größere Gewässer mit ihren 
Auenwäldern, aber seltsamerweise keine Gebirgs-
züge mit ihren Passübergangen zählen, nicht un-
terschätzt werden darf47. Dies soll am Beispiel von 
Splügen im Tal des Hinterrheins (Graubünden) er-
läutert werden48.

Abb. 8. Holz-Erdburg 
Henggart (Zürich). Ur-
kundlich nicht genannte, 
frühe Anlage mit zentraler, 
aufgeschütteter Motte und 
Ringgraben mit Vorwall 
(Foto: M. Wagner).

Abb. 7. Burg Wildenstein 
(Baselland). Vom Namen, 
von der Rechtsstellung 
und vom Umgelände her 
typische Rodungsburg 
Schloss Wildenstein 
Bubendorf (Foto: Baselland 
Tourismus, Guido Schärli).
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Um 1270 begannen die Freiherren von Sax-Misox, 
die Talherren über das Valle Mesolcina, nach Nor-
den über den San Bernardino-Pass auszugreifen 
und das Rheinwald, die oberste von drei Talschaf-
ten, die der Fluss Hinterrhein im Kanton Graubün-
den in der Schweiz durchfließt, zu kolonisieren. Sie 
siedelten in dem noch kaum kultivierten Tal 
deutschsprachige Walser an, denen sie 1274 auf 
der Burg Misox einen Schirmbrief ausstellten. Der 
Siedlungsraum der Walser wurde talabwärts 
durch eine wehrhafte Sperrmauer (letzi oder frac-
cia) abgegrenzt. Von Mittelbünden her hatten aber 
die Freiherren von Vaz bereits begonnen, das 
Rheinwald talaufwärts kolonisatorisch zu er-
schließen, und 1277 nahmen sie die Walsersiedler 
in ihren Schutz und Schirm auf, womit sie ihre 
Konkurrenten, die Freiherren von Sax-Misox, über 
den San Bernardino-Pass zurückdrängten. Unter-
halb des Dorfes Splügen, bei der genannten Sperr-
mauer, erbauten sie als Zeichen ihrer neu aufge-
richteten Talherrschaft eine Burg, die aber vor 
1308, als sich die Besitzverhältnisse gefestigt hat-
ten, aufgelassen wurde.
Burgen in Grenzzonen, errichtet als sichtbare Herr-
schaftszeichen, lassen sich – vor allem an Flussläu-
fen oder im Rodungsland – in großer Zahl nachwei-
sen. Aber sie dienten nicht – wie bereits angedeu-
tet  – nur zur militärischen Grenzsicherung, was 
der mittelalterlichen Kriegsführung auch gar nicht 
entsprochen hätte, sondern der Markierung okku-
pierten und herrschaftlich organisierten Landes49.
Siedlung und Herrschaft sind an ein Verkehrsnetz 
zu Lande und – bei Flüssen und Seen – zu Wasser 
gebunden. Schon in frühgeschichtlicher Zeit sind 
wichtige Handelsgüter über weite Distanzen auf 
Routen, die nach ihnen benannt werden  – man 
denke an Salz oder Bernstein – transportiert wor-
den. Im Bereich des antiken Imperium Romanum 
bildeten die „Römerstraßen“ das Gerüst des Stra-
ßennetzes. Während des Mittelalters erfuhr dieses 
als Folge des Siedlungsausbaues, des Aufschwungs 
von Fern- und Regionalhandel, aber auch des zu-
nehmenden Wallfahrtswesens eine immer stärke-
re Verdichtung. Mit dem Ausbau des Straßennet-
zes – nach heutigen Begriffen bestand dieses aus 
holprigen Feldwegen – ging die Siedlungstätigkeit 
einher, die auch die Errichtung von Burgen ein-
schloss. Längs der Land- und Wasserstraßen ent-
standen feste Plätze aller Art, wehrhafte Türme 
und größere Burgen, vor allem auch Städte mit den 
Gewerbebetrieben für den Transitverkehr, also 
Gaststätten, Hospize, Kapellen, Schiffländen, Sta-
pel- und Lagerräume, Werkstätten von Schmieden, 
Sattlern und Wagnern50. 
Für Burgen, die eine Fernstraße säumen, haben 
sich in der Fachliteratur Formulierungen eingebür-
gert, wie „eine Burg bewache“ oder „beherrsche“ 
eine Straße, „sperre“ einen Durchgang oder „schüt-
ze“ den Verkehr bzw. einen Verkehrsknotenpunkt. 
Meistens handelt es sich bei diesen Redewendun-

gen um leere Worthülsen, um hohle Phrasen, hinter 
denen kein hinterfragter Sachverhalt steckt. Aus 
der Nähe einer Burg zu einer Fernstraße ist zu-
nächst nur das Bedürfnis der Burgsassen abzulei-
ten, Kontakt mit Reisenden zu pflegen, um Neuig-
keiten zu erfahren, Handel zu treiben oder Unter-
haltung zu genießen. Ein rechtsverbindlicher, 
funktionaler Zusammenhang zwischen Burg und 
Straße ist erst dann gegeben, wenn schriftliche 
Zeugnisse vorliegen, aus welchen eine Anbindung 
des Herrschaftsrechtes von Zoll und Geleit (lat. con-
ductus et theloneum) an eine bestimmte Burg her-
vorgeht51. Bekanntlich gab es im Mittelalter keine 
Grenzzölle, sondern nur Abgaben für die Benutzung 
einer bestimmten Straßenstrecke, die sogenannten 
Weg- oder (nach dem Platz der Erhebung) Brücken-
zölle (Abb. 9).
Ursprünglich in der Hand des Königtums, wurde 
das Recht von Zoll und Geleit im Heiligen Römi-
schen Reich als Lehen oder Pfand des Reiches oder 
eines Landesherrn von burgsässigen Grundherren 
ausgeübt und bildete für diese eine wichtige Ein-
nahmequelle52.
Längst nicht jede Burg, die sich nahe einer Fern-
straße erhob, war mit dem Recht von Zoll und Geleit 
ausgestattet, und umgekehrt gab es Straßen, deren 
Geleitrecht mit den Zolleinnahmen an eine weit 
entfernte Burg gebunden war. So wurde – um nur 
ein Beispiel zu nennen – der Straßenzoll über den 
Bözberg (Aargau) in Kaisten erhoben; er gehörte 
aber zum Güterkomplex der ca. 10 km weit entfern-
ten Burg von Rheinfelden53.

Abb. 9. Sogenannter 
„Schwarzer Turm“ von 
Brugg (Aargau). An der 
Brücke über die Aare wurde 
vom Turm aus ein Zoll 
erhoben. Im 13. Jahrhundert 
entstand am Flussübergang 
eine kleine Transitstadt 
(Foto: Rainer Ullrich, 2011).
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In der Regel bestanden öffentliche Fernstraßen 
schon vor der Zeit des Burgenbaues. Es konnte aber 
vorkommen, dass Territorialherren neue Routen 
erschlossen, um für deren Benutzung Zölle zu erhe-
ben oder ganz generell, um Handel und Siedlung zu 
fördern (Abb. 10).54 Die Beliebtheit einer Fernstraße 
hing nicht allein von deren Streckenführung ab, 
sondern auch von ihrer Ausstattung mit sogenann-
ten Wegbegleitern, wie Herbergen, Kapellen, Ver-
sorgungs- und Raststätten, sowie von der gebotenen 
Sicherheit. An den Passrouten des Alpenraumes 
entstanden befestigte Susten, Rast-und Stapelplätze 
für reisende Kaufleute. Die Rechtmäßigkeit der Stra-
ßenzölle fand ihre Begründung in der Verpflichtung 
der Zollherren, für Reisekomfort, für den Unterhalt 
der Brücken und sonstiger Bauten sowie für den 
Schutz vor Wegelagerern zu sorgen55.
Da die Inhaber von Zoll und Geleit berechtigt wa-
ren, im Fall der Verweigerung, Zollabgaben zu 
entrichten, gewaltsame Pfändungen und Verhaf-
tungen vorzunehmen, kam es mit dem Aufschwung 
des Handels im Spätmittelalter immer wieder zu 
Konflikten zwischen Kauf- oder Fuhrleuten und 
burgsässigen Zollherren. Dass Zollabgaben bei den 
Reisenden nicht beliebt waren, was die Einnehmer 
in ein schiefes Licht rückte, versteht sich von 
selbst. Den Bestrebungen, die Zollstationen zu um-
gehen, begegneten die Inhaber von Zoll und Geleit 
mit der Platzierung der Zollstätten an Orten, denen 
die Reisenden schwer ausweichen konnten, an 
Brücken und Fährstellen, an Engpässen, an Schiff-
länden oder an Stromschnellen (Abb. 11). Den Bur-
gen, die unmittelbar an der Straße errichtet waren 
oder bei denen die Straße durch die Vorburg führ-
te, kam als Hauptfunktion die Erhebung der Zoll-
gebühren zu. Sie können deshalb als eigentliche 
Zollburgen angesprochen werden56. Oft entwickel-
ten sich aus derartigen, meist bescheidenen Anla-
gen kleine „Transitstädte“57.
Im spätmittelalterlichen Kampf des in seiner Auto-
nomie bedrohten Adels gegen Städte und fürstliche 
Territorialherren spielte die Aufrichtung neuer 
Zölle eine wichtige Rolle. So stellten um 1465 die 

Grafen von Thierstein unmittelbar vor den Toren 
Basels ein Zollhaus (zollhütte, zollhüslin) auf, um 
den Handel der Stadt zu schädigen58. Burgen, von 
denen aus man Zölle erhob, die von den Städten für 
unrechtmäßig gehalten und von den Burgherren 
gewaltsam eingetrieben wurden, galten als Roub-
hüser59. Da die Pfändung und Wegnahme von Kauf-
mannsgut aufgrund unberechtigter oder zumin-
dest umstrittener Zollschranken und anderer For-
derungen als Verletzung des Landfriedens ausge-
legt wurden, kam es häufig zu Strafmaßnahmen 
der Vertragspartner von Landfriedensbündnissen, 
die sich gegen die Burgen der Zollherren richteten. 
Diese Roubhüser wurden strafweise belagert und 
gebrochen60. Aus diesem im Spätmittelalter häufi-
gen Konfliktmodell – es lag ihm das Aufeinander-
treffen gegensätzlicher Rechtsauffassungen zu-
grunde – haben sich in nachmittelalterlicher Zeit 
die missverständlichen Begriffe des „Raubritters“ 
und der „Raubritterburg“ gebildet, auf deren Pro-
blematik hier nicht eingegangen werden soll61. Wie 
auch immer man im Generellen oder im Einzelfall 
die Rechtmäßigkeit derartiger Fehdehandlungen
beurteilen will, es steht fest, dass in Konfliktsitua-
tionen von einer Burg aus Handel und Verkehr 
nicht beschützt, sondern bedroht werden konnten.
Dafür gibt es schon im Hochmittelalter Beispiele: 
Im Jahre 1193 nahm Andreas von Marmels, wohl 
im Einvernehmen mit dem Kaiser, den päpstlichen 
Kardinallegaten Cintius gefangen und verschlepp-
te ihn auf seine gleichnamige, schwer zugängliche 
Felsenburg an der Septimerroute62. Ein für das 
Spätmittelalter typischer Überfall ereignete sich 
1374 am Juraübergang des Oberen Hauensteins63: 
Henmann von Bechburg nahm auf offener Land-
straße aufgrund berechtigter Geldforderungen 
eine große Ladung Safran gewaltsam in Beschlag 
und führte die kostbare Ladung auf seine Burg 
Neu-Falkenstein. Dieser Überfall wurde als Verlet-
zung des Landfriedens betrachtet, weshalb der Graf 
von Nidau, Inhaber der Landgrafschaft, mit Ver-
bündeten die Burg belagerte, zur Übergabe zwang 
und den Safran in Beschlag nahm. Diesen erstatte-
te er aber den rechtmäßigen Besitzern, den beraub-
ten Kaufleuten, nicht zurück, sondern behielt ihn 
zur Deckung seiner Unkosten ein.
Derartige Überfälle, die von Burgen aus erfolgten, 
darf man sich nicht als groß angelegte militärische 
Operationen vorstellen. Es waren kleine, meist be-
rittene Trupps von etwa einem Dutzend Männer, 
welche das Recht des „freien Niederwurfs“ ausüb-
ten. Den Vorwurf des gemeinen Straßenraubes 
hätten sie entrüstet von sich gewiesen. Überfälle 
von Banditen bildeten im Mittelalter freilich eine 
ständige Bedrohung von Handel und Verkehr, und 
es war grundsätzlich Aufgabe der Inhaber von Zoll 
und Geleit, von ihren Burgen aus dieses Banditen-
tum zu bekämpfen64.
Wenn man das raumerfassende Beziehungsnetz, in 
dessen Mittelpunkt die Burg steht, als Ganzes über-

Abb. 10. Brig, Sustturm 
(Salzhof), Abbruch 1970. Die 
befestigte Sust wurde um 
1200 im Zusammenhang 
mit der Erschließung der 
Passroute über den Simplon 
durch die Bischöfe von 
Sitten errichtet (aus: Paul 
Martone, Ein Sturm um 
einen Turm. Die Debatte 
um den Salzhof in Brig 
[1968–1970]. In: Walliser 
Jahrbuch 2017, S. 71).
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blickt, dann fällt es schwer, im adeligen Burgherrn 
den ritterlichen Reiterkrieger, den miles der latei-
nischen Quellen, zu erkennen. Kriegerische Aspek-
te dürfen freilich nicht übersehen werden. Als dem 
Inhaber herrschaftlicher Rechte steht dem Domi-
nus die Gewaltkompetenz (lat. potestas) zu, von der 
er zur Verteidigung seines Besitzes, zum Schutz 
seiner Untertanen und zur Durchsetzung des 
Rechts oder seiner Rechtsansprüche im Rahmen 
des Fehdewesens Gebrauch machen kann65. Als 
Inhaber eines Lehens ist er – wenngleich nur ein-
geschränkt – zum Kriegsdienst verpflichtet66. Als 
„Soldritter“ streben viele Adelige, vor allem solche 
mit schmalem Besitz und dürftigen Einkünften, 
nicht nur nach einem Auskommen, sondern auch 
nach Ruhm, Ehre und Titeln. Der Ritterschlag vor 
oder nach der Schlacht kann als Zeichen der Wert-
schätzung dieses kriegerischen Lebensstils gelten. 
Es ist aber zu beachten, dass sich ein adeliges Krie-
gerleben nicht auf der grundherrlichen Burg abge-
spielt hat, sondern auf unsteter Wanderschaft, auf 
den großen Kriegsschauplätzen des Abendlandes 
und des Orients. Auch die „Turnierhelden“, die 
Schau- und Zweikämpfe austrugen, zogen auf ihrer 
„Reise nach der Ritterschaft“ quer durch Europa 
von Hof zu Hof67. Das ritterliche Heldentum, wie es 
in der höfischen Dichtung verherrlicht und später 
von Cervantes im „Don Quichote“ verspottet wird, 
galt zwar als gesellschaftliches Ideal und wurde 
im festlichen Turnier sportlich-spielerisch zele-
briert68. Auf der Adelsburg aber wurde das Dasein 
eines Unternehmers geführt, der soziale Verant-
wortung zu tragen und auf oft schmaler ökonomi-
scher Basis um die Mittel für einen von den Stan-
desnormen geforderten Lebensstil zu kämpfen 
hatte. Im Familienbuch der Herren von Eptingen (bei 
Basel)69, aufgezeichnet um 1480, befinden sich die 
belehrenden Worte, dass Krieg zu Armut führe, und 
ferner die Aufzählung:
„Sechs ding zieren den Adell:
Gottes Forcht. Demüetigkheyt. Barmhertzigkheyt. 
Miltigkheyt.
Wahrheyt.
Liebe zu dem Rechten.“
Das landläufige Bild vom mittelalterlichen Adeli-
gen (der zu Unrecht generalisierend als „Ritter“ 
angesprochen wird) ist noch immer sehr von Vor-
stellungen eines permanenten Kriegerdaseins, un-
terbrochen von festlichen Turnieren und höfischem 
Minnedienst, geprägt. Zum historisch richtigen 
Verständnis adeligen Burglebens führt indessen 
die Einsicht, dass ein Burgherr in erster Linie ein 
Leben als vielseitiger, vor allem der Landwirtschaft 
und dem Wohl seiner Untergebenen verpflichteter 
Unternehmer geführt hat.
Aus der großen Masse der Adelsburgen, auf denen 
die vornehmen Unternehmer ihre wirtschaftli-
chen und herrschaftlichen Aufgaben erfüllen, 
ragt eine Reihe von weitläufig dimensionierten 
Anlagen heraus. Diese lassen sich in zwei Funkti-

onskategorien einteilen: zum einen in die Gruppe 
der königlichen und landesfürstlichen Residenz-
burgen, auf die hier nicht näher einzugehen ist70, 
zum anderen in die Kategorie der Garnisonsbur-
gen71. Von ihren Dimensionen und ihrer Ausstat-
tung her sind diese Anlagen dazu bestimmt, be-
fristet größere Truppenverbände aufzunehmen, 
die nicht nur zur Verteidigung des Platzes einge-
setzt, sondern auch für offensive Unternehmungen 
im offenen Feld vorgesehen sind. Auf umstritte-
nem, vielleicht sogar auf gegnerischem Territori-
um bilden sie als Okkupationsburgen die Zentren 
einer gewaltsamen Eroberungspolitik. Die vom 
englischen Königtum in Wales und Irland errich-
teten Burgen könnten dieser Kategorie zugewie-
sen werden72.
Charakteristisch für Garnisonsburgen ist die weite, 
meist wenig überbaute Innenfläche, auf der im Be-
darfsfall Truppen in improvisierten Unterkünften 
stationiert werden können. Garnisonsburgen ent-
halten auch Räumlichkeiten, in denen Waffen, na-
mentlich Fernwaffen und deren Munition, zeug-
hausmäßig eingelagert sind. Inventare aus dem 
Spätmittelalter vermitteln aufschlussreiche Infor-
mationen73. Wenn keine unmittelbare Kriegsgefahr 
drohte, bestand die Besatzung – allein schon der 
Kosten wegen – aus einer kleinen Schar Bewaffne-
ter und Bediensteter, die auch für den baulichen 
Unterhalt der weitläufigen Befestigungsanlagen zu 
sorgen hatten.
Garnisonsburgen wurden an taktisch wichtigen 
Punkten angelegt, wobei auch die Versorgungsmög-
lichkeiten Berücksichtigung fanden. Im Kriegsfall 
waren die Anlagen oft umständlichen Belagerun-
gen ausgesetzt, was wiederum Entsatztruppen an-
lockte, sodass es vor ihren Mauern – wie vor bela-
gerten Städten – zu Entscheidungsschlachten kom-
men konnte. Bei der Bevölkerung der Umgebung 
waren Garnisonsburgen, deren Besatzung auch 
gegen aufsässige Untertanen eingesetzt werden 
konnte, nicht unbedingt beliebt74.

Abb. 11. Befestigte Zollsta-
tion „Rudenz“ in Flüelen 
am Wechsel vom Wasser- 
auf den Landweg an der 
Gotthardroute (Uri) (Foto: 
Thomas Bitterli, 2011).
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Im Gebiet der heutigen Schweiz existiert nur eine 
Garnisonsburg, die ihre taktische Bedeutung bis 
zum Ausgang des Mittelalters beibehalten hat, die 
mehrteilige Befestigung von Bellinzona im Kanton 
Tessin (Abb. 12).75

Im Kern aus einem spätrömischen Kastell heraus-
gewachsen und seit dem 4. Jahrhundert kontinuier-
lich in Betrieb, wurde die Anlage bis zum Ausgang 
des 15. Jahrhunderts durch die Herzöge von Mai-
land zu einer mächtigen Talsperre ausgebaut. Die-
se bestand aus drei Höhenburgen, die verteidi-
gungstechnisch mit einer Talstadt und einer turm-
bewehrten, bis an das jenseitige Ufer des Ticino 
reichenden Sperrmauer (Murata) verbunden waren. 
Die militärische Aufgabe des Befestigungswerkes 
war klar: An einer Talenge, in der von Norden her 
die Routen über mehrere Alpenpässe zusammen-
liefen, sollte den Vorstößen der in die Lombardei 
vordringenden Eidgenossen ein Riegel vorgescho-
ben werden. Das taktische Konzept umfasste aller-
dings nicht allein den defensiven Auftrag des Sper-
rens und Haltens, sondern auch die Möglichkeit, 
mit starken Kräften den Gegner auf freiem Feld in 
offener Schlacht zu bekämpfen. Baulich entspra-
chen die Wehrbauten von Bellinzona den Anforde-
rungen der Zeit, verkörperten mit ihren imposan-
ten Mauermassen aber auch fürstlichen Geltungs-
drang und Machtwahn.
Wie bei allen Garnisonsburgen (und auch bei spä-
teren Festungen) ist bei Bellinzona der militärische 

Wert kritisch zu hinterfragen. Mailands erfolgrei-
che Abwehr der eidgenössischen Eroberungsgelüs-
te im 15. Jahrhundert beruhte vor allem auf einer 
wirkungsvollen Bestechungsdiplomatie und Wirt-
schaftspolitik der Herzöge76. Es brauchte um 1500 
nur eine innenpolitische Krise in Mailand, um Bel-
linzona kampflos in die Hände der Eidgenossen 
fallen zu lassen. Da diese in der Folgezeit die Fes-
tungswerke nicht ausbauten und modernisierten, 
bildet Bellinzona heute ein sehr gut erhaltenes 
Beispiel für die oberitalienische Festungsbaukunst 
des Spätmittelalters und steht mit Recht auf der 
UNESCO-Liste des Weltkulturerbes.
Es bestehen demnach Zweifel, ob und inwiefern 
sich die Investitionen der Herzöge von Mailand in 
die Talsperre gelohnt haben; denn letztlich haben 
sie weder das territoriale Ausgreifen der Schwei-
zer nach Süden noch deren Raubzüge in die Lom-
bardei verhindern können. Wenn man das Schick-
sal Bellinzonas bis zum Übergang an die Eidge-
nossen um 1500 überblickt, dann wird man an 
andere Garnisonsburgen erinnert, die teils nie den 
Brennpunkt kriegerischer Ereignisse gebildet ha-
ben, teils wiederholt umkämpft worden sind, ohne 
auf den Ausgang eines Konfliktes nennenswerten 
Einfluss ausgeübt zu haben77. Es sei an die Worte 
des Berner Chronisten Conrad Justinger aus der 
Zeit um 1400 erinnert78: „Zu bedauern ist, wer sich 
auf Festungswerke verlässt“ (miseri dicuntur, qui 
castra secuntur).

Abb. 12. Talsperre von Bel-
linzona, Ansicht von Süden. 
Zeichnung von H. W. Im 
Hoff, 1630. Die Darstellung 
ist im Detail fehlerhaft (aus: 
Maria-Letizia Boscardin/
Werner Meyer, „Tor und 
Schlüssel zu Italien“. Die 
Grenzfestung Bellinzona.  
In: Château Gaillard 26,  
Caen 2014, S. 76).

Anmerkungen

* Leicht überarbeitete Fassung eines 2015 auf der Tagung von 
Castrum Bene 14 in Stara Lesna (Slovakei) gehaltenen Vor-
trages.
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gen vgl. die Burgenkarte der Schweiz in 2 Blättern, hrsg. 

vom Bundesamt für Landestopographie und vom Schwei-
zerischen Burgenverein, 2007.  – Halmers Vortrag liegt, 
leicht verändert, verteilt auf zwei Aufsätze, gedruckt vor: 
Felix Halmer, „Aufgaben und Probleme der Burgenfor-
schung“ und „Niederösterreich, seine Burgen und seine 
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